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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1954

Norm

GBG §3

LiegTeilG §23 ff

Rechtssatz

Wenn das Gericht der Meinung ist, daß zwei Grundstücke nicht unter einer Grundstücksnummer vereinigt werden

können, obwohl dies in einem Antrag auf Abschreibung und Zuschreibung von Grundstücken beantragt wird, so bildet

dies keinen Grund den Antrag in seinem ganzen Umfang abzuweisen.
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